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Die bisherige Grundschulempfehlung, die für Erziehungsberechtigte verbindlich war, wird durch
eine Grundschulempfehlung ersetzt, die den Erziehungsberechtigten die Wahl der weiterführen-
den Schulart überlässt. Nach einer intensiven Beratung treffen die Erziehungsberechtigten für
ihr Kind die Entscheidung über die auf der Grundschule aufbauende Schulart. Im Mittelpunkt der
Entscheidung steht das Kind.
 
 
Ziel des Übergangsverfahrens von der Grundschule in die weiterführenden Schulen ist es, das
Recht der Erziehungsberechtigten an einem entscheidenden Lebensabschnitt ihrer Kinder zu
stärken. Die Einschätzung, für welchen weiteren Bildungsweg das Kind geeignet ist, obliegt den
Erziehungsberechtigten. Die Entscheidung der Erziehungsberechtigten ist für die Schule und die
Schulverwaltung rechtsverbindlich.
 
 
 

2. Beratung der Erziehungsberechtigten während der Grundschulzeit
 
 
Die Beratung von Erziehungsberechtigten ist ein wesentlicher Bestandteil des Erziehungs-
und Bildungsauftrags der Grundschule und gehört wie auch schon bisher zu den Aufgaben der
Grundschullehrkraft. Kontinuierliche, verlässliche Information und Beratung der Erziehungsbe-
rechtigten mit verbindlichen Angeboten der Schule und ein vertrauensvolles Zusammenwir-
ken zwischen Schule und Erziehungsberechtigten sind der Grundstein für eine tragfähige Er-
ziehungs- und Bildungspartnerschaft. Mit den Erziehungsberechtigten als Erziehungs- und Bil-
dungspartnern wird die kontinuierliche Bildungsbiografie jedes einzelnen Kindes förderlich und
verlässlich begleitet. Dadurch gewinnen Erziehungsberechtigte Sicherheit und werden auch bei
der Übergangsentscheidung unterstützt.
 
 
Die Beratungen der Erziehungsberechtigten durch die Grundschule erfolgen durch:
 
 
– während der Grundschulzeit jährlich mindestens ein verbindliches Gespräch mit den Er-

ziehungsberechtigten über den Lern- und Entwicklungsstand auf der Grundlage von Lern-
und Entwicklungsdokumentationen oder kompetenzbasierten Berichten, Präsentationser-
gebnissen, Portfolios, praktischen Arbeiten und Lerntagebüchern;
 
 
 

– jährliche Informationsangebote zur Lern- und Entwicklungsberatung in der Grundschule,
die klassen- und jahrgangsübergreifend organisiert werden können; dabei dürfen perso-
nenbezogene Daten einzelner Schülerinnen und Schüler nicht Gegenstand sein;
 
 
 

– eine Informationsveranstaltung der Grundschule für die Erziehungsberechtigten der Schü-
lerinnen und Schüler der vierten Klassen;
 
 
 

– ein dokumentiertes Informations- und Beratungsgespräch mit den Erziehungsberechtigten
in Klasse vier vor der Erstellung der Grundschulempfehlung; der Nachweis darüber wird
auf einem Formblatt dokumentiert, das die Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung an
der weiterführenden Schule vorlegen (Anlage, Blatt 5).
 

http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/vvbw/pdf/VVBW-KM-20151104-SF-A001.pdf
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Ergänzend erfolgt pädagogisch-psychologische Beratung der Erziehungsberechtigten durch:
 
 
– die Beratungslehrkräfte oder durch die überörtliche Schulpsychologische Beratungsstelle

während der gesamten Grundschulzeit;
 
 
 

– durch eine Beratungslehrkraft im Rahmen des besonderen Beratungsverfahrens.
 
 
 

 

3. Übergangsverfahren in die auf der Grundschule aufbauenden weiterführenden Schul-
arten
 
 
 

3.1 Informationsveranstaltungen
 
 
Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklasse sind im
ersten Schulhalbjahr in der Regel bis zum Beginn der Herbstferien in Informationsveranstaltun-
gen über Bildungsauftrag, Arbeitsweisen und Leistungsanforderungen der auf der Grundschule
aufbauenden Schularten zu informieren. Dabei soll auch aufgezeigt werden, wie die verschiede-
nen Schularten zu anschließenden Bildungs- und Ausbildungsgängen vor allem auch in berufli-
chen Schulen weiterführen und welche Berechtigungen sie vermitteln.
 
 
Die Veranstaltungen werden von den Schulleiterinnen und Schulleitern der jeweiligen Grund-
schule einberufen und geleitet. Sie laden jeweils eine Schulleitungsvertretung einer Werkreal-
schule / Hauptschule, einer Realschule, eines Gymnasiums, einer Gemeinschaftsschule sowie
einer beruflichen Schule ein. Die Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule sind zu diesen Ver-
anstaltungen einzuladen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der vierten Klassen sowie in
der Regel die für die Grundschule zuständige Beratungslehrkraft nehmen teil. Die Koordinatorin-
nen und Koordinatoren für die Zusammenarbeit zwischen den Schularten (siehe Nummer 4.7.1)
können eingeladen werden.
 
 
 

3.2 Grundschulempfehlung
(siehe § 1 Aufnahmeverordnung)
 
 
 

3.2.1 Die Grundschulempfehlung wird in der Verantwortung der Schule gegenüber den Schülerinnen
und Schülern erstellt. Im Prozess der Beratung wird ein Konsens mit den Erziehungsberechtig-
ten angestrebt.
 
 
 

3.2.2 Basis für die Grundschulempfehlung sind differenzierte, kontinuierliche Beobachtungen der
Lehrkräfte und die regelmäßige Beratung mit den Erziehungsberechtigten über die gesamte
Lern- und Leistungsentwicklung, das Lern- und Arbeitsverhalten, die Stärken und Lernpräferen-
zen und das Entwicklungspotenzial.
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3.2.3 Zur Vorbereitung der Grundschulempfehlung erstellt die Grundschule für jede Schülerin und
jeden Schüler ein Leistungsprofil (Noten, Präsentationsergebnisse, Lern- und Entwicklungsdo-
kumentationen oder kompetenzbasierte Berichte, praktische Arbeiten, Portfolio). In der Halb-
jahresinformation der Klasse vier wird das Leistungsprofil durch die Noten in den einzelnen Fä-
chern und in verbalen Ergänzungen (beispielsweise Ausführungen zu besonderen Kompeten-
zen) abgebildet. Das Leistungsprofil darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung eingesehen
werden.
 
 
 

3.2.4 Vor der Verabschiedung der Grundschulempfehlung wird das Leistungsprofil den Erziehungsbe-
rechtigten durch die Klassenlehrkraft und gegebenenfalls durch eine Fachlehrkraft differenziert,
transparent und nachvollziehbar erläutert. Über das Ergebnis der Aussprache berichtet die Klas-
senlehrerin bzw. der Klassenlehrer der Klassenkonferenz.
 
 
 

3.2.5 Die Klassenkonferenz empfiehlt die nach ihrer Einschätzung geeignete Schulart. Die Grund-
schulempfehlung wird ausgesprochen für
 
 
– Werkrealschule / Hauptschule oder Gemeinschaftsschule

 
 
 

– Realschule oder Werkrealschule / Hauptschule oder Gemeinschaftsschule
 
 
 

– Gymnasium oder Realschule oder Werkrealschule / Hauptschule oder Gemeinschaftsschu-
le.
 
 
 

 

3.2.6 Die Grundschulempfehlung wird auf einem Formblatt mit der Halbjahresinformation der Klasse
vier zwischen dem 1. Februar und dem 1. März ausgegeben (Anlage, Blatt 1).
 
 
 

3.2.7 Der Mitteilung der Grundschulempfehlung an die Erziehungsberechtigten sind Rückmeldungen
beigefügt, auf der diese erklären, ob sie ein besonderes Beratungsverfahren wünschen (Anlage,
Blatt 3).
 
 
 

3.3 Das besondere Beratungsverfahren
 
 
 

3.3.1 Die Grundschule teilt den Erziehungsberechtigten, die eine Teilnahme ihres Kindes am beson-
deren Beratungsverfahren wünschen, den Termin für das Verfahren mit. Die organisatorische
Durchführung obliegt den jeweiligen Grundschulen. Nach Abstimmung mit dem zuständigen
Staatlichen Schulamt können Schülerinnen und Schüler mehrerer Grundschulen gemeinsam am
besonderen Beratungsverfahren teilnehmen.
 
 
 

3.3.2 Die pädagogisch-psychologische Beratung durch eine Beratungslehrkraft im Rahmen des be-
sonderen Beratungsverfahrens beinhaltet in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten
 
 

http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/vvbw/pdf/VVBW-KM-20151104-SF-A001.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/vvbw/pdf/VVBW-KM-20151104-SF-A001.pdf
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– ein Beratungsgespräch oder
 
 
 

– ein Beratungsgespräch in Verbindung mit der Durchführung von Tests, zum Beispiel Bega-
bungstests, und einem anschließenden Auswertungsgespräch.
 
 
 

 

3.3.3 Die Ergebnisse von Beratung und Testung unterliegen der Schweigepflicht. Sie dürfen von der
Beratungslehrkraft nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten an Dritte weiter gegeben
werden.
 
 
 

3.4 Aufnahme in die Orientierungsstufe
 
 
 

3.4.1 Zum vorgesehenen Termin melden die Erziehungsberechtigten unter Vorlage der Bestätigun-
gen der Grundschule (Anlage, Blatt 4 und 5) ihr Kind bei der Werkrealschule/Hauptschule, der
Realschule, dem Gymnasium oder der Gemeinschaftsschule an. Erziehungsberechtigte, deren
Kinder in Baden-Württemberg schulpflichtig sind, sind nicht verpflichtet, die Grundschulempfeh-
lung sowie Zeugnisse und Halbjahresinformationen bei der aufnehmenden Schule vorzulegen.
 
 
Hiervon unberührt bleiben die schulrechtlich durch Verordnung oder Schulversuchsregelungen
auf der Grundlage des Schulgesetzes erfolgten Festlegungen. Danach gilt Folgendes:
 
 
– Am Deutsch-Französischen Gymnasium kann bei der Anmeldung die Vorlage der Halbjah-

resinformation Klasse vier gefordert werden.
 
 
 

– An Gymnasien können, soweit die Zahl der Anmeldungen die vorhandene Kapazität über-
steigt, für die Aufnahme in einen bilingualen Zug die Noten in Deutsch und Mathematik er-
fragt und zur Grundlage der Aufnahmeentscheidung gemacht werden.
 
 
 

 

3.4.2 Die aufnehmende Schule teilt der abgebenden Grundschule die Anmeldung mit.
 
 
 

3.4.3 Die Erziehungsberechtigten sind bei der Anmeldung, falls es gewünscht wird, von der weiterfüh-
renden Schule über den weiteren Bildungsweg ihrer Kinder zu beraten.
 
 
 

3.4.4 Falls bei einzelnen Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen
des Lesens und des Rechtschreibens sowie in Mathematik die besonderen Fördermaßnahmen
in Klasse fünf fortgesetzt werden sollen, teilt die Schulleiterin beziehungsweise der Schulleiter
der Grundschule mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten dies der aufnehmenden Schule
formlos auf einem gesonderten Blatt mit (siehe Nummer 4.2).
 
 
 

3.4.5 Die besonderen Bestimmungen für Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten Anspruch
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Hinblick auf das Beratungs- und Entschei-
dungsverfahren vor Aufnahme in eine allgemeine Schule bleiben unberührt.

http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/vvbw/pdf/VVBW-KM-20151104-SF-A001.pdf


- Seite 7 von 10 -

 
 
 

4. Die Orientierungsstufe
 
 
 

4.1 Personaler Bezug
 
 
Der personale Bezug, der die Grundschularbeit weitgehend prägt, wird in den Klassenstufen
fünf und sechs fortgeführt.
 
 
Der Klassenlehrkraft obliegen in diesen Klassenstufen besonders wichtige Aufgaben. Sie soll
ihre Klasse möglichst in wenigstens vier Wochenstunden unterrichten. Unter anderem infor-
miert die Klassenlehrkraft die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse zu Schuljahresbeginn über
die Unterrichtsarbeit der Schule und der Klassenstufe. Sie beobachtet in Zusammenarbeit mit
den in der Klasse unterrichtenden Fachlehrkräften und der Schulleitung die Persönlichkeits- und
Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler der Klasse und stellt Kontakte mit den Er-
ziehungsberechtigten her.
 
 
 

4.2 Fördermaßnahmen
 
 
Die weiterführenden Schulen entwickeln Förderkonzepte, die den in der Orientierungsstufe
angebotenen Fördermaßnahmen zu Grunde liegen. Der Förderunterricht wird in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Fremdsprache erteilt.
 
 
Beim Förderunterricht können Schülerinnen und Schüler aus Parallelklassen zusammengenom-
men werden. Die Gruppengröße sollte mindestens acht, höchstens 16 Schüler betragen. Mit Hil-
fe von Diagnoseverfahren, zum Beispiel „Lernstand 5“ für die Fächer Deutsch und Mathematik,
kann der Förderbedarf festgestellt werden.
 
 
 

4.3 Kontakt zwischen Schule und Elternhaus
 
 
In der Orientierungsstufe ist ein enger Kontakt zwischen Erziehungsberechtigten und Schule mit
Informations- und Beratungsangeboten durch die Schule erforderlich. Durch verstärkte Informa-
tion und Beratung der Erziehungsberechtigten sowie durch Informationen, die die Erziehungs-
berechtigten der Schule über die Entwicklung ihrer Kinder geben, können individuelle Förder-
maßnahmen eingeleitet werden. Wenn eine mögliche beziehungsweise notwendige Laufbahn-
korrektur erkannt wird, kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten eine Beratungslehrkraft
einbezogen werden. Zur Verbesserung der Information der Erziehungsberechtigten bietet sich
zusätzlich eine Intensivierung der Arbeit der Klassenpflegschaft an.
 
 
 

4.4 Beratungslehrereinsatz in der Orientierungsstufe
 
 
Der Tätigkeit von Beratungslehrkräften kommt in der Orientierungsstufe besondere Bedeutung
zu. Die pädagogisch-psychologische Beratung der Erziehungsberechtigten umfasst Unterstüt-
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zungsmaßnahmen unter anderem in den Bereichen Leistungsschwächen und Lernschwierigkei-
ten, Motivations- und Konzentrationsprobleme, soziale und emotionale Probleme, Verhaltens-
auffälligkeiten sowie bei einer gegebenenfalls erforderlichen Korrektur der Schullaufbahn.
 
 
 

4.5 Wechsel des Bildungsgangs, Schullaufbahnkorrekturen und Wiederholungsmöglich-
keit innerhalb der Orientierungsstufe von Haupt- und Werkrealschule, Realschule
und Gymnasium
 
 
 

4.5.1 In der Orientierungsstufe kann die Klassenkonferenz am Ende von Klasse fünf, zum Ende des
ersten Schulhalbjahres der Klasse sechs und am Ende von Klasse sechs eine Bildungsempfeh-
lung aussprechen. Dies gilt insbesondere, wenn erwartet werden kann, dass ein Schüler oder ei-
ne Schülerin den Anforderungen einer anderen Schulart voraussichtlich gerecht werden bezie-
hungsweise den Anforderungen der besuchten Schulart voraussichtlich nicht entsprechen kann.
Hierbei orientiert sich die Klassenkonferenz an der multilateralen Versetzungsordnung in der je-
weils geltenden Fassung beziehungsweise an der für die jeweilige Schulart geltenden Verset-
zungsordnung. Soweit möglich, nimmt die Beratungslehrkraft an der Sitzung der Klassenkonfe-
renz mit beratender Stimme teil. Den Vorsitz der Klassenkonferenz hat in den oben aufgeführ-
ten Fällen die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die oder der Vorsitzende ist stimmberechtigt,
bei Stimmengleichheit gibt ihre beziehungsweise seine Stimme den Ausschlag.
 
 
Die Bildungsempfehlung wird den Erziehungsberechtigten in schriftlicher oder mündlicher Form
mitgeteilt. Die Entscheidung über einen eventuellen Wechsel treffen die Erziehungsberechtig-
ten. Die Regelungen der Versetzungsordnung an Realschulen und der Versetzungsordnung an
Gymnasien über die Erteilung einer Bildungsempfehlung im Falle einer Nichtversetzung in den
Klassen fünf und sechs bleiben unberührt. Im Falle einer Bildungsempfehlung findet, sofern die
Erziehungsberechtigten dies wünschen, vor einem Schulwechsel ein Beratungsgespräch mit der
Schule statt, an dem auch eine Lehrkraft der entsprechenden Klasse der aufnehmenden Schule
teilnimmt.
 
 
 

4.5.2 Die Wiederholungsmöglichkeit innerhalb der Klassenstufen fünf und sechs richtet sich nach der
jeweils geltenden Versetzungsordnung; im Falle eines Schulartwechsels nach der multilateralen
Versetzungsordnung.
 
 
 

4.6 Die Klassenkonferenz
 
 
Die Klassenkonferenz soll die sich aus der laufenden Unterrichtsarbeit ergebenden Fragen in re-
gelmäßigen Abständen beraten. Pro Schulhalbjahr ist neben den Zeugnis- und Versetzungskon-
ferenzen mindestens eine weitere Klassenkonferenz durchzuführen.
 
 
Hierbei sollten insbesondere erörtert werden:
 
 
– Arbeitsverhalten und Motivation,
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– Aussprache über didaktische und methodische Fragen des Unterrichts,
 
 
 

– Aussprache über Fragen der Unterrichtsorganisation,
 
 
 

– Einübung von Lern- und Arbeitstechniken,
 
 
 

– Abstimmung von Hausaufgaben,
 
 
 

– Verfahren zur Abstimmung der Termine für Klassenarbeiten und sonstige schriftliche Wie-
derholungen,
 
 
 

– Entwicklung sozialer Aktivitäten innerhalb der Klasse,
 
 
 

– Vorbereitung und Durchführung der Informationen und Beratungen der Erziehungsberech-
tigten,
 
 
 

– Vorbereitung von Einzelentscheidungen über die Korrektur eines Bildungsganges.
 
 
 

Die Abstimmung der Maßstäbe für die Leistungsbeurteilung ist im Rahmen der hierfür vorgese-
henen Stufen- und Fachkonferenzen zu beraten.
 
 
 

4.7 Zusammenarbeit zwischen den Schularten
 
 
 

4.7.1 Zur Erörterung der ihre Schulen gemeinsam berührenden Fragen muss zwischen den Leiterin-
nen und Leitern der auf der Grundschule aufbauenden Schulen und der in deren Einzugsbereich
liegenden Grundschulen mindestens ein Informationsgespräch pro Schuljahr stattfinden. Hier-
bei sollen vor allem Fragen der Lernmittel, der Information der Erziehungsberechtigten, der An-
wendung der Regelungen für das Aufnahmeverfahren und die Orientierungsstufe, der schulart-
übergreifenden Kontakte der Lehrkräfte sowie der Organisation von Unterrichtshospitationen
erörtert werden. Einzelne Schülerinnen und Schüler betreffende Fragen sind nicht Gegenstand
dieser Informationsgespräche. Einzelfälle dürfen nur besprochen werden, wenn hierfür eine ent-
sprechende Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt. Es empfiehlt sich, für alle Fragen
der Zusammenarbeit zwischen den Schulen einen Koordinator oder eine Koordinatorin zu be-
nennen, der beziehungsweise die beim Staatlichen Schulamt angesiedelt ist. Die Leiterinnen
und Leiter der Staatlichen Schulämter werden gebeten, mit den Schulleitungen der Gymnasi-
en eine sinnvolle Zuordnung von kooperierenden Schulen zu vereinbaren und eine konkrete Zu-
sammenarbeit zwischen diesen Schulen in die Wege zu leiten.
 
 
 

4.7.2 Soweit es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, ist schulartübergreifender Lehrereinsatz mög-
lich.
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4.7.3 Die Lehrkräfte, die in den Klassen vier der Grundschulen und in den Klassenstufen fünf und
sechs der auf der Grundschule aufbauenden Schularten unterrichten, nehmen in jedem Schul-
jahr gegenseitige Kontakte auf. Diese dienen vor allem der gegenseitigen Information über Zie-
le, Grundlagen und Methoden des Fachunterrichts. Erforderlich ist die Kenntnis der maßgebli-
chen Bildungspläne sowie der verwendeten Lehr- und Lernmittel. Möglichkeiten für eine ver-
stärkte gegenseitige Abstimmung im Rahmen der Bildungspläne, die sich bei den schulartüber-
greifenden Kontakten aufzeigen, sollen Grundlage für die weitere Arbeit sein. Die bei der Durch-
führung von Hospitationen gegebenenfalls in Kauf zu nehmenden Unterrichtsausfälle werden
auf ein Mindestmaß beschränkt. Die Kontakte der Lehrkräfte und Unterrichtshospitationen gel-
ten als Dienstgeschäfte.
 
 
 

4.7.4 In der Orientierungsstufe werden gemeinsame Fachkonferenzen der auf der Grundschule auf-
bauenden Schularten eingerichtet. Sie haben das Ziel, den Lehrkräften die Möglichkeit zu bie-
ten, gemeinsame Aufgaben und Probleme, insbesondere fachspezifische Fragen (zum Beispiel
Abstimmung der Unterrichtsplanung und -durchführung, der Maßstäbe bei der Leistungsbeurtei-
lung, des Einsatzes von Lehr- und Lernmitteln) zu erörtern. An diesen Fachkonferenzen nehmen
Lehrkräfte teil, die das entsprechende Fach an der Orientierungsstufe unterrichten.
 
 
 

5. Formulare
 
 
Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und besonderen Beratungsverfahrens sind die in
der Anlage beigefügten Formulare zu verwenden.
 
 
 

6. Inkrafttreten
 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. November 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Verwaltungsvorschrift „Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schul-
arten; Orientierungsstufe“ vom 11. April 2012 (K. u. U. S. 89) in der Fassung vom 1. Februar
2013 (K. u. U. S. 27) außer Kraft.
 
 
 
 
 

 
Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)

Anlage: Aufnahmeverfahren für die Orientierungsstufe
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